
Römisch-katholische Kirchgemeinde Wädenswil

Stille Erneuerungswahl von zwei Mitgliedern der 
Römisch-katholischen Synode für die Amtsdauer 2019 – 2023
Auf die Ausschreibungen vom 4. Oktober 2018 und 29. November 2018 ist  
der wahlleitenden Behörde folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:

René Däschler, 1947, Rentner, Tiefenhofstrasse 27, Wädenswil 
Beat Wiederkehr, 1962, Dipl.-Wirtschaftsprüfer, Schlossbergstrasse 33, 
Wädenswil

Da die Voraussetzungen für die stille Wahl im Sinne von § 54 des Gesetzes  
über die politischen Rechte erfüllt sind, hat der Stadtrat am 17. Dezember 2018 
die vorgeschlagenen Personen als Mitglieder der Römisch-katholischen Synode 
als gewählt erklärt.

Gegen diesen Beschluss kann wegen Verletzung von Vorschriften über die 
politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Stimmrechtsrekurs bei der Rekurskommission der Römisch-
katholischen Körperschaft, Minervastrasse 99, 8032 Zürich erhoben werden.  
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Stadtrat Wädenswil

Römisch-katholische Kirchgemeinde Langnau am Albis

Erneuerungswahlen der Mitglieder der Römisch-katholischen Synode des 
Kantons Zürich für die Amtsdauer 2019 – 2023

In Anwendung von § 54 des Gesetzes über die Politischen Rechte und des Beschlusses 
des Synodalrates der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich über die 
Vornahme der Erneuerungswahlen der Mitglieder der Römisch-katholischen Synode 
des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2019 – 2023 vom 10. Februar 2019 wird als in 
stiller Wahl als Mitglied für gewählt erklärt:

Name, Vorname Geburtsjahr Beruf Adresse

Weiss, Esther 1953 Pensionärin Neue Dorfstrasse 37, 8135 Langnau a.A.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Rekurskommission der Römisch- 
katholischen Körperschaft, Minervastrasse 99, 8032 Zürich erhoben werden. Die Re-
kursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung erhalten.

10.01.2019  Gemeinderat Langnau am Albis

Röm.-kath. Kirchgemeinde Adliswil

Erneuerungswahlen der Mitglieder der Römisch-katholischen Synode des Kantons
Zürich für die Amtsdauer 2019 – 2023

In Anwendung von § 54 des Gesetzes über die Politischen Rechte und des Beschlusses des
Synodalrates der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich über die
Vornahme der Erneuerungswahlen der Mitglieder der Römisch-katholischen Synode des
Kantons Zürich für die Amtsdauer 2019 – 2023 vom 10. Februar 2019 wurde durch den
Stadtrat Adliswil in stiller Wahl als Mitglied für gewählt erklärt:

Name, Vorname Geburtsjahr Beruf Adresse neu/bisher

Karch, Hanna 1950 lic. oec. Hofernring 3 bisher

Gegen diesen Entscheid kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Rekurskommission der Römisch-
katholischen Körperschaft, Hirschengraben 66, 8001 Zürich erhoben werden. Die
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Anordnung eines  
Urnenganges
Am Sonntag, den 10. Februar 2019, stimmen die Stimmbe-
rechtigten der Gemeinde Richterswil über folgende Vorlage 
ab:

Objektkredit von CHF 7’600’000.00, inkl. MwSt. für die 
Aufstockung und Sanierung des Schulhauses Feld 1 und 
die Erweiterung des Schülerhorts im Schulhaus Feld 2 
(Kat. Nr. 6667), Richterswil

Gegen diese Anordnung kann, von der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 
Horgen, wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimm-
rechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i. V. m. § 19 b Abs. 2 lit. c sowie 
§ 21 a und § 22 Abs. 1 VRG), erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Richterswil, 10. Januar 2019 Die Gemeinderatskanzlei

Auflage des
Kollokationsplanes
Im konkursamtlichen Liquidationsver-
fahren der ausgeschlagenen Erbschaft
von Kiyokazu Shiraki, geboren am
6. Februar 1948, von Japan, gestorben
am 6. Juli 2018, wohnhaft gewesen
Feldblumenweg 10, 8800 Thalwil, liegt
der Kollokationsplan den beteiligten
Gläubigern beim Konkursamt Thalwil
zur Einsicht auf.

Bezüglich der Klage- und Beschwerde-
rechte usw. wird auf die Bekanntma-
chung im Schweizerischen Handels-
amtsblatt vom 11. Januar 2019 verwie-
sen.

Die gesetzlichen Fristenstillstände gel-
ten nicht (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 145
ZPO).

Thalwil, 7. Januar 2019

KONKURSAMT THALWIL
Gotthardstrasse 20/22
Postfach 174, 8800 Thalwil

KL8346zszA

Konzert Januar 2019
sinfonieorchester horgen-thalwil
Leitung: Kevin Griffiths

Schinzenhof Horgen,  Samstag, 19. Jan. 2019, 20.00 Uhr 
Sonntag, 20. Jan. 2019, 17.00 Uhr

Die alte Seidenstrasse, Melodien
Abendkasse/Saalöffnung: eine Stunde vor Konzertbeginn 
Erwachsene Fr. 35.–/Kinder, Jugendliche, Studenten Fr. 15.–

Vorverkauf ab Montag, 7. Januar 2019
Raiffeisenbank  Horgen, Tel.: 044 782 10 72
Reservierte Billetts müssen bis eine halbe Stunde vor  
Konzertbeginn abgeholt werden. 

Patronat: 
Fachstelle Kultur Thalwil, Gemeinde Horgen, Raiffeisenbank 

Notariate

STIERENMARKTPLATZZUG Tickets: daszelt ch

13.– 26. Januar 2019

Weitere Shows: COMEDY CLUB 18 AWARD • THIS IS ROCK
SUPERMARKT LADIES • STEFAN BÜSSER ...und viele mehr!

13. JANUAR 2019 16 Uhr

ZUG Tickets: daszelt.ch

Jetzt für den

Mitmachzirkus

anmelden!
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GEMEINDE KILCHBERG

Anordnung einer Urnenwahl
und -abstimmung für die
Gemeinde Kilchberg
Am Sonntag, 10. Februar 2019 findet statt:

A. Gemeindewahl
1. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates für

den Rest der Amtsdauer 2018–2022, 2. Wahlgang

B. Gemeindeabstimmung
2. Standortentscheid und Kreditgenehmigung zum

Feuerwehrdepot und Werkhof

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vor-
schriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung in-
nert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schrift-
lich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse
124, 8810 Horgen, erhoben werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten.
Kilchberg, 10. Januar 2019 GEMEINDERAT KILCHBERG

Abteilung Präsidiales

Bauprojekte

Planauflage: Die Pläne liegen bei der
Bauabteilung im Gemeindehaus zur
Einsicht auf.

Bauherrschaft: Adbeko AG, Isisbüel-
strasse 13, 8800 Thalwil
Projektverfasserin: Grob Schöpfer AG,
Konstanzerstrasse 64, 9500 Wil
Bauprojekt: Neubau von 3 Reihenein-
familienhäusern mit Gartenhäusern,
Kat.-Nr. 3342, anstelle von Wohnhaus
Assek.-Nr. 202, Waldmattstrasse 6
(Wohnzone W/1.5)

10. Januar 2019

Gemeindeverwaltung
Langnau am Albis
Bauabteilung

RÜSCHLIKON

Planauflage: Die Pläne liegen bei der
Abteilung Hochbau/Planung, Pilgerweg
29 (Gemeindehaus, 2. Stock), zur Ein-
sicht auf.
Gebühr: Baurechtsentscheide sind
kostenpflichtig.

Bauherrschaft: René Kühne und Ni-
cole Rossi-Kühne, p.A. René Kühne,
Hurdnerstrasse 24, 8640 Hurden
Projektverfasser: Bhend & Schlauri Ar-
chitekten AG, Malzstrasse 21, 8045 Zü-
rich
Bauprojekt: Abbruch bestehendes Ge-
bäude Assek.-Nr. 119 und Neubau
Mehrfamilienhaus mit Unterniveaugara-
ge, Grundstück Kat.-Nr. 4918, Schloss-
strasse 17, Wohnzonen W2B

10. Januar 2019

Abteilung Hochbau/Planung

Planauflage: Die Pläne liegen, wo nichts
anderes angegeben ist, auf den betref-
fenden Gemeinderatskanzleien zur Ein-
sicht auf.
Dauer der Planauflage: 20 Tage vom
Datum der Ausschreibung an. Bei feh-
lender Übereinstimmung der Daten im
kantonalen Amtsblatt und im kommu-
nalen Publikationsorgan gilt das Datum
der letzten Ausschreibung.
Rechtsbehelfe: Begehren um die Zu-
stellung von baurechtlichen Entscheiden
sind innert 20 Tagen seit der Ausschrei-
bung bei der Baubehörde schriftlich zu
stellen. Wer das Begehren nicht innert
dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht
verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustel-
lung des Entscheids (§§ 314–316 PBG).
Die Wahrung anderer Ansprüche rich-
tet sich inhaltlich nach dem Privatrecht
und für das Verfahren nach dem Zivil-
prozessrecht.

Welches Medium erreicht Ihr 
Publikum?  
Die Zürichsee-Zeitung.
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inserate@zsz.ch
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